
Alt Neu

● § 7 Absatz 3
Der Vorstand kann ein Mitglied
ausschließen, wenn dieses trotz
zweimaliger schriftlicher Mahnung unter
Setzung einer angemessenen Nachfrist
länger als sechs Monate mit der Zahlung
der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die
Verpflichtung zur Zahlung der fällig
gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt
hiervon unberührt.

● § 7 Absatz 3
wird ersatzlos gestrichen

● § 7 Absatz 4
Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem
Verein kann vom Vorstand auch wegen
grober Verletzung anderer
Mitgliedspflichten und wegen unstatthaften
Verhaltens verfügt werden.

● § 7 Absatz 3
Durch Wegfall des Absatz 3 wird die
Nummerierung der folgenden Absätze (3 -
6) angepasst
Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem
Verein kann vom Vorstand auch wegen
grober Verletzung anderer
Mitgliedspflichten und wegen unstatthaften
Verhaltens verfügt werden.

● § 8 Absatz 3

[...] Die ordentlichen Mitglieder sind zur
pünktlichen Zahlung des Beitrittsentgelts
und der Mitgliedsbeiträge in der von der
Mitgliederversammlung beschlossenen
Höhe, die außerordentlichen Mitglieder zur
Zahlung der mit dem Vorstand vereinbarten
Beitragssumme verpflichtet. Mitglieder, die
mit ihrer Beitragszahlung trotz Mahnung im
Rückstand sind, haben kein Stimmrecht.
Sie erhalten ihr Stimmrecht wieder, so die
rückständigen Beiträge bis spätestens eine
Woche vor der Mitgliederversammlung auf
dem Vereinskonto einlangen, oder bei
Aufruf zum Beginn der
Mitgliederversammlung bar an eines der
Vorstandsmitglieder bezahlt wurden.

● § 8 Absatz 4
Mitgliedsbeiträge waren bisher in Absatz 3
geregelt (relevanter Ursprungstext siehe
links), der Vorschlag würde dafür einen
neuen Absatz vorsehen

Die ordentlichen Mitglieder sind zur
pünktlichen Zahlung des Beitrittsentgelts
und der Mitgliedsbeiträge in der von der
Mitgliederversammlung beschlossenen
Höhe, die außerordentlichen Mitglieder zur
Zahlung der mit dem Vorstand Verein
vereinbarten Beitragssumme verpflichtet.
Die Mitgliedsbeiträge sind jährlich
spätestens 4 Wochen vor der
Mitgliederversammlung zu bezahlen
(einlangend auf dem Vereinskonto oder in
der Geschäftsstelle). Mitglieder, die mit ihrer
Beitragszahlung nach dieser Frist trotz
Mahnung im Rückstand sind, haben kein
Stimmrecht. Sie erhalten ihr Stimmrecht für
zukünftige Mitgliederversammlungen wieder,
so die wenn sämtliche rückständigen
Beiträge bezahlt werden. bis spätestens
eine Woche vor der Mitgliederversammlung
auf dem Vereinskonto einlangen, oder bei
Aufruf zum Beginn der
Mitgliederversammlung bar an eines der
Vorstandsmitglieder bezahlt wurden.



Bezahlt ein Mitglied für mehr als drei Jahre
in Folge keine Mitgliedsbeiträge, gilt die
Mitgliedschaft mit Beginn des folgenden
Kalenderjahres als beendet im Sinne eines
freiwilligen Austritts gem § 7 Abs 1. Darauf
wird das Mitglied nach Möglichkeit im
Nachgang der dritten
Mitgliederversammlung, zu der das Mitglied
aufgrund der ausständigen
Mitgliedsbeiträge nicht stimmberechtigt war,
hingewiesen. Die bereits fälligen
Mitgliedsbeiträge verfallen mit der
Beendigung der Mitgliedschaft.


